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Kantonale Volksinitiative
für eine gemeinsame Abstimmung der Männer und
Frauen

über die Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts im Kanton

Basel-Stadt.

Die unterzeichneten Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt,

in Erwägung, dass in einem demokratischen Staat über die Erweite-

rung des Stimm- und Wahlrechts auf alle erwachsenen Bürger auch

alle erwachsenen Schweizer, Frauen und Männer, gemeinsam zu

bestimmen haben,

verlangen auf dem Wege der Volks-Initiative nach § 28 der Kantonsver-

fassung, dass dieser Kantonsverfassung die folgende Uebergangsbestim-

mung beigefügt werde:

§ 58. Beschliesst der Grosse Rat von sich aus oder auf Initiative eine

Revision von § 26, wonach bei kant. Wahlen und Abstimmungen oder

bei Wahlen und Abstimmungen in Gemeinde- oder bürgerlichen Ge-

meindesachen auch den Frauen das Stimmrecht erteilt werden soll,

so sind in den verfassungsmässig notwendig werdenden Volksabstim-

mungen auch die im Kanton wohnenden Schweizer Bürgerinnen

stimmberechtigt, welche das 20. Altersjahr zurückgelegt haben und

das Aktivbürgerrecht besitzen, insofern sie entweder Kantonsbürger

oder als Bürger eines andern Kantons seit 3 Monaten im Kanton

niedergelassen sind.

Ueber die Stimmberechtigung von Frauen, die durch Heirat das

Schweizer Bürgerrecht erlangt haben, werden durch Gesetz die er-

forderlichen Bestimmungen erlassen.

Die Unterzeichner ermächtigen den Vorstand der Vereinigung für Frauen-

Stimmrecht Basel und Umgebung, die Initiative zugunsten einer dem

gleichen Ziele dienenden Initiative oder Vorlage zurückzuziehen.
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